
LSV Hessen – Kassenverwaltung

Merkblatt zur Beantragung eines Zuschusses der LSV Hessen

Ihr solltet 8 Schulwochen vor der Veranstaltung einen Antrag auf Unterstützung eines Seminars (nebenstehend) 

sowie ein inhaltliches Konzept (Thema, Ablauf) an den Kassenwart der LSV (Adresse s. o.) schicken. Folgende 

Regelsätze pro Person können geltend gemacht werden:

1-Tages-Seminar: 5 Euro pro Teilnehmer/in bei 2,50 Euro Teilnehmer/innenbeitrag

2-Tages-Seminar: 15 Euro pro Teilnehmer/in bei 7,50 Euro Teilnehmer/innenbeitrag

3-Tages-Seminar: 25 Euro pro Teilnehmer/in bei 12,50 Euro Teilnehmer/innenbeitrag

Merke: Der Landesvorstand entscheidet nach Kassenlage, ob und in 

welcher Höhe ein Seminar bezuschusst wird.

Der Kassenwart legt diesen Antrag dann auf der nächsten Landesvorstandssitzung dem Landesvorstand zur 

Abstimmung vor. Wird euer Antrag bewilligt, informiert euch der Kassenwart über die folgenden Punkte:

Höhe des bewilligten Zuschusses. Die endgültige Summe hängt dann von der Zahl der tatsächlich 

teilnehmenden Schüler/innen ab, übersteigt jedoch auf keinen Fall die bewilligte Summe. Ihr benötigt dann 

ein Formular „Teilnehmerliste“ 8.20  . Hier tragen sich alle Teilnehmer/innen mit Adresse und 

Unterschrift sowie den entrichteten Teilnehmerbetrag ein. Weiterhin benötigt Ihr 

ein Abrechnungsformular (übernächste Seite). Die Formulare gibt es auch unter www.lsv-hessen.de.

Am besten gleich nach Abschluss des Seminars, spätestens nach 2 Wochen, sind folgende Unterlagen an den 

Kassenwart der LSV Hessen zu schicken (Achtung: Unterlagen, die nicht bis zum 22.12. eines Jahres eingereicht 

worden sind, werden unter keinen Umständen mehr angenommen, d. h. euer Zuschuss verfällt!) 

eine vollständige Teilnehmerliste im Original (gilt nur mit Originalunterschriften)

die Originalrechnung der gemieteten Unterkunft (am Besten gleich am Abreisetag ausdrucken lassen)

das Abrechnungsformular (eure Bankverbindung nicht vergessen)

ein ausführliches Protokoll mit den Ergebnissen der Veranstaltung (eine Tagesordnung oder ein  

Ablaufplan mit Frühstückszeiten etc. reicht nicht aus)

Sobald die Unterlagen vollständig beim Kassenwart eingetroffen sind, erfolgt die Überweisung des Geldes nach 

den oben genannten Vergaberichtlinien der LSV Hessen. 

Wichtig: Der Beschluss über die Bezuschussung setzt eine ordnungsgemäße Abrechnung voraus. Werden die 

oben angegebenen Unterlagen nicht rechtzeitig (2 Wochen nach Abschluss des Seminars) eingereicht, verfällt die 

bereitgestellte Summe und wird anderweitig vergeben.
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Carl Fischer, Stettiner Str. 12, 63584 Gründau
Telefon (0 60 51) 59 03 – Fax 91 25 00 – carlfischer@web.de


